
Der Autor untersucht in seiner von der hen, wegéallen können. den SET  undigen
Päpstlichen teran-Universität Kom [1=- Leser genugt gemeinen der
BEeENOHUNENE! Dissertation die anones O erwı auf die Quellen. Interesse einer
und 10 der Ses5s10 XXIV des Concilium Tri- schnellen und sicheren Orientierung Äätte  H
dentinum. Kanon A bestimmt, daß Inhaber bei den Verweisen auf C Bände der
der Ööheren Weihen keine gültige Ehe schlie- von der Görres-Gesellschaft besorgten
£en können. anon betont darüber hin- tion „Concilium Tridentinum Q-  e ILUX die
aus, daß der Stand der ungfräulichk: Seitenzahlen, sondern STIEeis auch die jewei-
her werten als der hestand. lige Ban RIl muüussen. Besonders

störend wirken die vIe.  Jen Druckfehler beimeine STOTISCHE Analyse dieser beiden
deutschen Schrifttum. Die Quellenzitate sindKanones AMAaT unerläßlich, die
größtenteils zuverlässig wiedergegeben. Zuder Retormatoren Luther, elanchton und

alvin über Ehe und Jungfräulichkeit wenig- korrigieren waren D coelibatui otatt
c} den Hauptlinien aufzuzeigen (13— tig CoOoel11Datus 3), Tridentino statt Tridento
37) Hese Theologen rechneten die Ehe G  en (41, u 3), Lmmi sta' Ill.mi (41,

den Sakramenten und stellten 612e über 4), singillatim statt igillatim (63,
alle anderen Lebensformen, weil s1e auf 88), coN1ug1um statt coni1ugum (80,
einen allgemeinen Auftrag es5 CcK- 39), nach raho fehlt praedictae, nach
gehe. dona fehlt Dei (117, 27) Die Anga-

ben en- und LiteraturverzeichnisIm Kap zeichnet den Weg der csind B-  en immer vollständig und aıch nichtDiskussion über ese Problematik von der immer NauU, Franzen und Fran-Bologneser Periode Jahre 1547 bis zu sind Kegister nich;  en unterschieden.den abschließenden Beratungen des Konzils
“ Jahr  c 1563 einzelnen auf. Daran Wer sich bei der heutigen useinanderset-
schließt sich IL. Kap 69—105) ine ZUNS über das Zölibatsproblem nicht auf

Umschreibung des vom ONZ1 Ver- eigene Ansichten beschränken, sondern ÄAr-
abschiedeten Kanons über den Priesterzöli- gumente, WIe Scie während des Trienter Kon-
bat. 7ils vorgebracht wurden, in seine Überlegun-

einbeziehen will, sollte die wertvolleden 'eichlen ebDatten der Theologen Studie VC  5 Hand nehmen. Dabei WIr'!und Bischöfe kamen auch widersprüchliche £freilich atuch feststellen, aß das OnzilMeinungen nNsS1! der Zölibatsverpflich- Von rien: diese entscheidende Frage nichttung für Mazjoristen zutage, WwIe 1il Kap. erschöpfend beantworten konnte, weil ©507—13' eutlich gezeigt WwI:  rd. Selbst ehe-
feindliche Aspekte fehlten nicht Zugunsten auch in diesem Punkt zunächst einmal den
des Zölibatsgesetzes wurden Motive Bi- Angriff der Reformatoren abwehren wollte
bel und Tradition namhaft gemacht. Der Zwang ZUIU contra erweist sich ın der

Kap. 139—166 umreißt den dog- ege als ein Hindernis die Bereitschaft
matischen nha| und Wert des anon 10, Z1U11 PIO.

Bamberg Georg Denzlerder auf den ersten Blick heute völlig Velr-
ständlich erscheint. eın richtiges Ver-
ständnis dieser extremen Position, deren DEER / 'apsttum und Normannen.
ugnung mit dem Anathem estraft WITC|  d, Untersuchungen ihren lehensrechtlichen
weist aAyuf die entgegengesetzte, ebenso kirchenpolitischen Beziehungen. Studien
extreme Osıtıon der Reformatoren mit ihrer und Quellen ZUT Welt Kaiser TIedr1ichs IL.,
Höherschätzung der Ehe Um das ;„ana- 1.) (XIV U. 322.) Böhlau-V., Ööln 1972.,
thema'‘  &s selbst entschärfen, deutet der DM 55.—.,
Autor an, -  n jeder anon als ıne 1059 nahmen die Normannen ihr üditalieni-
efinierte Glaubenswahrheit ZUu betrachten
cel. Doch ist zZu Sagecn, A  ß das sches Reich von Papst 1KOlaus IT alg en

e] Das hinderte sie nicht daran, sich
Konzil die Überlegenheit des Ol1iDats g- immer wieder auf eine gottesunmittelbaregenüber der Ehe dogmatisiert hat. Die wei- Herrschaft beruten. Wie vertragt sich das
tere nich!  r leicht Öösende rage ıst aller- miteinander? Auf diese rechtshistorische
dings, WEe Sinn subjektiv oder Fragestellung wollte der inzwischen verstor-
objektiv dieser Kanon interpretiert bene VE SeiINemM Werk ine befriedigendewerden Antwort finden. Er kann nachweisen, die
D VO]  ”3 gebotenen Prospekte die Normannen eıne ung uffaßten als
Zukunft der Kirche sind inleuchtend, aber Anerkennung ihrer Eroberungen als erb-

unter der Voraussetzung, eich rechtlicher Besitz ere: feudum) Diese
ınen freiwillig übernommenen Zölibat und Ansicht, bei der ihnen nicht schwer fiel,
B-  > g eine pn des bestehenden allge- den Vasalleneid ZuUu leisten, brachten c1e U15
meinen Gesetzes aufgeladene Verpflichtung der Normandie MIT. Die eigenartige Nt{ier-
ZUC Ehelosigkeit handelt. pretation des Lehensverhältnisses Fführte ın
Die überreichen und manchmal auch über- der Folge Konflikten (Z. Hono-
langen Quellenzitate in den Anmerkungen T1US contra Roger IL.), doch der egen-
Äätten,  . von entscheidenden Stellen abgese- Anaklet IL anerkannte 1130 Gizilien
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Der Autor untersucht in seiner von der 
Päpstlichen Lateran-Universität in Rom an­
genommenen Dissertation die Kanones 9 
und 10 der Sessio XXIV des Concilium Tri­
dentinum. Kanon 9 bestimmt, daß Inhaber 
der höheren Weihen keine gültige Ehe schlie­
ßen können. Kanon 10 betont darüber hin­
aus, daß der Stand der Jungfräulichkeit hö­
her zu werten ist als der Ehestand. 
Für eine historische Analyse dieser beiden 
Kanones war es unerläßlich, die Ansichten 
der Reformatoren Luther, Melanchton und 
Calvin über Ehe und Jungfräulichkeit wenig­
stens in den Hauptlinien aufzuzeigen (13-
37). Diese Theologen rechneten die Ehe nicht 
zu den Sakramenten und stellten sie über 
alle anderen Lebensformen, weil sie auf 
einen allgemeinen Auftrag Gottes zurück­
gehe. 
Im I. Kap. (39-67) zeichnet F. den Weg der 
Diskussion über diese Problematik von der 
Bologneser Periode im Jahre 1547 bis zu 
den abschließenden Beratungen des Konzils 
im Jahre 1563 im einzelnen auf. Daran 
schließt sich im II. Kap. (69-105) eine ge­
naue Umschreibung des vom Konzil ver­
abschiedeten Kanons über den Priesterzöli­
bat. 
Bei den zahlreichen Debatten der Theologen 
und Bischöfe kamen auch widersprüchliche 
Meinungen hinsichtlich der Zölibatsverpflich­
tung für Majoristen zutage, wie im III. Kap. 
(107-137) deutlich gezeigt wird. Selbst ehe­
feindliche Aspekte fehlten nicht. Zugunsten 
des Zölibatsgesetzes wurden Motive aus Bi­
bel und Tradition namhaft gemacht. 
Im IV. Kap. (139-166) umreißt F. den dog­
matischen Inhalt und Wert des Kanon 10, 
der auf den ersten Blick heute völlig unver­
ständlich erscheint. Für ein richtiges Ver­
ständnis dieser extremen Position, deren 
Leugnung mit dem Anathem bestraft wird, 
weist F. auf die entgegengesetzte, ebenso 
extreme Position der Reformatoren mit ihrer 
Höherschätzung der Ehe hin. Um das „ana­
thema" selbst zu entschärfen, deutet der 
Autor an, daß nicht jeder Kanon als eine 
definierte Glaubenswahrheit zu betrachten 
sei. Doch ist gegen F. zu sagen, daß das 
Konzil die Überlegenheit des Zölibats ge­
genüber der Ehe dogmatisiert hat. Die wei­
tere nicht leicht zu lösende Frage ist aller­
dings, in welchem Sinn - subjektiv oder 
objektiv - dieser Kanon 10 interpretiert 
werden muß. 
Die von F. gebotenen Prospekte für die 
Zukunft der Kirche sind einleuchtend, aber 
nur unter der Voraussetzung, daß es sich um 
einen freiwillig übernommenen Zölibat und 
nicht um eine wegen des bestehenden allge­
meinen Gesetzes aufgeladene Verpflichtung 
zur Ehelosigkeit handelt. 
Die überreichen und manchmal auch über­
langen Quellenzitate in den Anmerkungen 
hätten, von entscheidenden Stellen abgese-
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hen, wegfallen können. Für den sachkundigen 
Leser genügt im allgemeinen der genaue 
Verweis auf die Quellen. Im Interesse einer 
schnellen und sicheren Orientierung hätte 
man bei den Verweisen auf die Bände der 
von der Görres-Gesellschaft besorgten Edi­
tion „Concilium Tridentinum" nicht nur die 
Seitenzahlen, sondern stets auch die jewei­
lige Bandzahl anführen müssen. Besonders 
störend wirken die vielen Druckfehler beim 
deutschen Schrifttum. Die Quellenzitate sind 
größtenteils zuverlässig wiedergegeben. Zu 
korrigieren wären z. B. coelibatui statt rich­
tig coelibatus (3), Tridentino statt Tridento 
(41, Anm. 2 u. 3), I.mmi statt Ill.mi (41, 
Anm. 4), singillatim statt sigillatim (63, 
Anm. 88), coniugium statt coniugum (80, 
Anm. 39}, nach ratio fehlt praedictae, nach 
dona fehlt Dei (117, Anm. 27). Die Anga­
ben im Quellen- und Literaturverzeichnis 
sind nicht immer vollständig und auch nicht 
immer genau. A. Franzen und Ph. F. Fran­
sen sind im Register nicht unterschieden. 
Wer sich bei der heutigen Auseinanderset­
zung über das Zölibatsproblem nicht auf 
eigene Ansichten beschränken, sondern Ar­
gumente, wie sie während des Trienter Kon­
zils vorgebracht wurden, in seine Oberlegun­
gen einbeziehen will, sollte die wertvolle 
Studie von F. zur Hand nehmen. Dabei wird 
er freilich auch feststellen, daß das Konzil 
von Trient diese entscheidende Frage nicht 
erschöpfend beantworten konnte, weil es 
auch in diesem Punkt zunächst einmal den 
Angriff der Reformatoren abwehren wollte: 
Der Zwang zum contra erweist sich in der 
Regel als ein Hindernis für die Bereitschaft 
zum pro. 
Bamberg Georg Denzler 

DEER JOSEF, Papsttum und Normannen. 
Untersuchungen zu ihren lehensrechtlichen 
und kirchenpolitischen Beziehungen. (Studien 
und Quellen zur Welt Kaiser Friedrichs II., 
Bd. 1.) (XIV u. 322.) Böhlau-V., Köln 1972. 
Ln. DM58.-. 
1059 nahmen die Normannen ihr süditalieni­
sches Reich von Papst Nikolaus II. als Lehen 
entgegen. Das hinderte sie nicht daran, sich 
immer wieder auf eine gottesunmittelbare 
Herrschaft zu berufen. Wie verträgt sich das 
miteinander? Auf diese rechtshistorische 
Fragestellung wollte der inzwischen verstor­
bene Vf. in seinem Werk eine befriedigende 
Antwort finden. Er kann nachweisen, daß die 
Normannen eine Belehnung auffaßten als 
Anerkennung ihrer Eroberungen als erb­
rechtlicher Besitz (hereditale feudum). Diese 
Ansicht, bei der es ihnen nicht schwer fiel, 
den Vasalleneid zu leisten, brachten sie aus 
der Normandie mit. Die eigenartige Inter­
pretation des Lehensverhältnisses führte in 
der Folge zwar zu Konflikten (z. B. Hono­
rius II. contra Roger II.), doch der Gegen­
papst Anaklet II. anerkannte 1130 Sizilien 



als normannisches Königreich mit unbegrenz- verlässige Information und wertvolle Än-
Erbanspruch, 1  A  J0Zu 1139 Innozenz 11 regungen vermitteln können.

nach seiner Festnahme durch Ooger zustim- Eine kleine Einschränkung möchte ich hin-
inen mußfte. Das eine Kapitulation des ichtlich der „Übersicht” Anhang Vo
aps  ms VOrL dem 3  Pr des Stärkeren] au (IIL, 496—541) machen. Hier
Die Normannen hatten ihre Re:  sauffas- hätte cich die Möglichkeit ergeben, neben
SUNM} den Papsten aufgezwungen und konn- den Hinweisen auf nicht näher
ten scie wesentlichen auch in der olge- Persönlichkeiten die seit Abfassung der ein-
zeıt behaupten. zelnen Biographien erschienene wichtigere
Neben der These vom hereditale eu! Literatur nachzutragen. Das ist LUr teilweise
werden iın dem Buch noch ele andere inter- geschehen. 50 bleiben beim Florian
essante Fragen aufgegriffen. S0 rblickt Z die Abhandlung &x  ber die „Passio“ von
Vf. den konkreten Formen der Belehnung Neumühler (Mitt. Landesarchivs 10,
ine Übern: E  > deutschen Kaisertum Wien 1971, 1—49), bei Severin die Z
und interpretiert S12 letztlich als einen ÄAus- reichen Arbeiten Von Lotter und beim
druck des päpstlichen Anspruches auch auf Wolfgang die alc 5 der Schriftenreihe
das per1ium. Man wird nicht jeder An- des Musealvereines erschienene Fest-
sicht des VE zustimmen können; das mit schrift „Der Woltfgang un Oberöster-
vorbildlicher Prazısion erarbeitete und HA  ber- reich”, Linz 1972, unerwähnt. Es ist schade,

dafß hier eine Chance nicht voll genutztzeugend herausgestellte Hauptergebnis Vocm
wurde.hereditale ’eu!l würde jedo ufnahme

iın die Lehrbücher verdienen. Abschließend cei dem Hg ge Nur wWer
Linz Rudolf Zinnhobler sich celbst schon redaktionell betätigt hat,

wird die aufgewendete 5 e1nı1 ermaßen
SCHWAIGER (Hg.), Bavarıa Sancta, abschätzen können. Es ist keine einigkeit,
Zeugen christlichen Glaubens in Bayern, zahlreichen Mitarbeitern Autsätze

K}  3 Pustet, termingerecht zu erhalten un ese den
Regensburg 1970, 1971, 1973 DM 32.—, ruck vorzubereiten. Das gelungene Unter-
30,—, nehmen ist für den Gestalter wohl der

schönste Dan:Nicht ul ersten Male ird hier ıne „Ba-
varıa  >4 Sancta” vorgele: In der Einführung Linz Rudolf Zinnhobler
rAN werden Vom Herausgeber die alte-
TE  j Unternehmen gewürdigt, 1mM Anhan ERI (Hg.), Der Modernis-

x werden ese bibliographisch erfaßt mMus. eiträge seiner Erforschung.
(HIL, 49 f) Die gegenwärtige Sammlung ist Styria, Graz 1974 450.—, cfr 78.50,
SO angelegt, jeder Band „Zeugen christ- DM
lichen Glaubens in Bayern verschiede- Die Etikettierung fortschrittlicher Ideen als
znen Epochen, von den Anfängen ©5 Chri- „modernistisch“ ıst auch heutzutage üblich.
tentums in Heimat bis ıin die Tage Dieser Umstand verleiht der Modernismus-
der Hitler:  tatur, behandelt. Nnerna der forschung ihre Aktualität. Eine umfassende
einzelnen anı WIT'! chronologisch gereiht. Geschichte des Modernismus iegt bis jetz|
Warum das chronologische Gliederungsprin- nicht VOIL, ist vielleı| aıuch noch nı mOg-
Zip nicht auf das Gesamtwerk angewendet lich, sollte ber doch bald 1:  al versucht
wurde, ist g  e recht ersichtlich. werden. Der vorliegende Band stellt hierfür
werden G-  er kanonisierte Heilige, 4011- einen wichtigen Baustein
dern auch andere Persönlichkeiten, die sich
durch ein exemplarisches Christenleben

Im folgenden collen die Aufsätze kirchen-

gezeichnet haben. Auch die geographischen geschichtlicher Provenienz kurz gewürdigt
Grenzen werden nicht BCZOBEN, S()

werden. Das mangelnde Verständnis der
Antimodernisten für ine induktive Erkennt-

funden haben.
auch Heilige S Osterreich Aufnahme B- nisweise und ihre Auffassung VOI Glauben

als „sacrificium intellectus” hält Padinger
Im Rahmen einer Rezension Beiträge von mıiıt guten en für die Hauptursachen
ZUSädal  nen 0 Seiten würdigen, schei- des Modernismusstreites. Mödlham:-
tert schon dem ZUT Verfügung stehenden geht un den Nachweis des echten
Kaum. Die ennung einzelner Autoren ber Anliegens Tyrrels, der seinen Zeitgenos-
könnte leicht als Abwertung anderer S die theologische Relevanz der Erfahrung
verstanden werden. Daher kann ur allge- vermitteln wollte. Die These VC  < Blum,
meın auf die hohe Qualität des Gebotenen der ıne Verwandtschaft zwischen dem früh-

christlichen Mönchtum und dem Modernis-
wissenschaftlich fundierte und dennoch flüs-
hingewiesen werden. Es handelt sich

des 20, erkennen glaubt, ist  .
SIg geschriebene Abhandlungen, die ın ihrer interessant, ill aber nl  cht recht befriedigen,
Gesamtheit einen wertvollen Beitrag eofern IMa nicht Modernismus und Pro-
Kirchengeschichte Bayerns darstellen und gressismus einfachhin gleichsetzt. Hanischs
neben dem Historiker auch dem olkskund- Aufsatz über den katholischen Literatur-
ler sOowle dem Prediger und Katecheten ZU - streit bietet aufschlußreiches Material die
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als normannisches Königreich mit unbegrenz­
tem Erbanspruch, wozu 1139 Innozenz II. 
nach seiner Festnahme durch Roger zustim­
men mußte. Das war eine Kapitulation des 
Papsttums vor dem Recht des Stärkeren! 
Die Normannen hatten ihre Rechtsauffas­
sung den Päpsten aufgezwungen und konn­
ten sie im wesentlichen auch in der Folge­
zeit behaupten. 
Neben der These vom hereditale feudum 
werden in dem Buch noch viele andere inter­
essante Fragen aufgegriffen. So erblic:kt z. B. 
Vf. in den konkreten Formen der Belehnung 
eine Obernahme vom deutschen Kaisertum 
und interpretiert sie letztlich als einen Aus­
druc:k des päpstlichen Anspruches auch auf 
das Imperium. Man wird nicht jeder An­
sicht des Vf. zustimmen können; das mit 
vorbildlicher Präzision erarbeitete und über­
zeugend herausgestellte Hauptergebnis vom 
hereditale feudum würde jedoch Aufnahme 
in die Lehrbücher verdienen. 
Linz Rudolf Zinnhobler 

SCHWAIGER GEORG (Hg.), Bavaria Sancta, 
Zeugen christlichen Glaubens in Bayern, Bd. 1 
(432.); Bd. 2 (480.); Bd. 3 (568.) Pustet, 
Regensburg 1970, 1971, 1973. Ln. DM 32.-, 
39.-, 48.-. 
Nicht zum ersten Male wird hier eine „Ba­
varia Sancta" vorgelegt. In der Einführung 
zu Bd. 1 werden vom Herausgeber die älte­
ren Unternehmen gewürdigt, im Anhang zu 
Bd. 3 werden diese bibliographisch erfaßt 
(III, 492 f). Die gegenwärtige Sammlung ist 
so angelegt, daß jeder Band „Zeugen christ­
lichen Glaubens in Bayern" aus verschiede­
nen Epochen, von den Anfängen des Chr~­
stentums in unserer Heimat bis in die Tage 
der Hitlerdiktatur, behandelt. Innerhalb der 
einzelnen Bände wird chronologisch gereiht. 
Warum das chronologische Gliederungsprin­
zip nicht auf das Gesamtwerk angewendet 
wurde, ist nicht recht ersichtlich. Behandelt 
werden nicht nur kanonisierte Heilige, son­
dern auch andere Persönlichkeiten, die sich 
durch ein exemplarisches Christenleben aus­
gezeichnet haben. Auch die geographischen 
Grenzen werden nicht eng gezogen, so daß 
auch Heilige aus Österreich Aufnahme ge­
funden haben. 
Im Rahmen einer Rezension 90 Beiträge von 
zusammen 1480 Seiten zu würdigen, schei­
tert schon an dem zur Verfügung stehenden 
Raum. Die Nennung einzelner Autoren aber 
könnte leicht als Abwertung anderer miß­
verstanden werden. Daher kann nur allge­
mein auf die hohe Qualität des Gebotenen 
hingewiesen werden. Es handelt sich um 
wissenschaftlich fundierte und dennoch flüs­
sig geschriebene Abhandlungen, die in ihrer 
Gesamtheit einen wertvollen Beitrag zur 
Kirchengeschichte Bayerns darstellen und 
·neben dem Historiker auch dem Volkskund­
ler sowie dem Prediger und Kated1eten zu-

verlässige Information und wertvolle An­
regungen vermitteln können. 
Eine kleine Einschränkung möchte ich hin­
sichtlich der „Übersicht" im Anhang von 
M. Weitlauff (III, 496-541) machen. Hier 
hätte sich die Möglichkeit ergeben, neben 
den Hinweisen auf nicht näher behandelte 
Persönlichkeiten die seit Abfassung der ein­
zelnen Biographien erschienene wichtigere 
Literatur nachzutragen. Das ist nur teilweise 
geschehen. So bleiben z. B. beim hl. Florian 
die Abhandlung über die „Passio" von W. 
Neumüller (Mitt. Oö. Landesarchivs Bd. 10, 
Wien 1971, 1-49), bei Severin die zahl­
reichen Arbeiten von F. Lotter und beim 
hl. Wolfgang die als Bd. 5 der Schriftenreihe 
des OÖ. Musealvereines erschienene Fest­
schrift „Der hl. Wolfgang und Oberöster­
reich", Linz 1972, unerwähnt. Es ist schade, 
daß hier eine Chance nicht voll genützt 
wurde. 
Abschließend sei dem Hg. gedankt. Nur wer 
sich selbst schon redaktionell betätigt hat, 
wird die aufgewendete Mühe einigermaßen 
abschätzen können. Es ist keine Kleinigkeit, 
von so zahlreichen Mitarbeitern 90 Aufsätze 
termingerecht zu erhalten und diese für den 
Druc:k vorzubereiten. Das gelungene Unter­
nehmen ist für den Gestalter wohl der 
schönste Dank. 
Linz Rudolf Zinnhobler 

WEINZIERL ERIKA (Hg.), Der Modernis­
mus. Beiträge zu seiner Erforschung. (411.) 
Styria, Graz 1974. Ln. S 450.-, sfr 78.50, 
DM60.-. 
Die Etikettierung fortschrittlicher Ideen als 
,,modernistisch" ist auch heutzutage üblich. 
Dieser Umstand verleiht der Modernismus­
forschung ihre Aktualität. Eine umfassende 
Geschichte des Modernismus liegt bis jetzt 
nicht vor, ist vielleicht auch noch nicht mög­
lich, sollte aber doch bald einmal versucht 
werden. Der vorliegende Band stellt hierfür 
einen wichtigen Baustein dar. 
Im folgenden sollen die Aufsätze kirchen­
geschichtlicher Provenienz kurz gewürdigt 
werden. Das mangelnde Verständnis der 
Antimodernisten für eine induktive Erkennt­
nisweise und ihre Auffassung vom Glauben 
als „sacrificium intellectus" hält F. Padinger 
mit guten Gründen für die Hauptursachen 
des Modernismusstreites. ]. W. Mödlham­
mer geht es um den Nachweis des echten 
Anliegens G. Tyrrels, der seinen Zeitgenos­
sen die theologische Relevanz der Erfahrung 
vermitteln wollte. Die These von W. Blum, 
der eine Verwandtschaft zwischen dem früh­
christlichen Mönchtum und dem Modernis­
mus des 20. Jh. zu erkennen glaubt, ist 
interessant, will aber nicht recht befriedigen, 
sofern man nicht Modernismus und Pro­
gressismus einfachhin gleichsetzt. E. Hanischs 
Aufsatz über den katholischen Literatur­
streit bietet aufschlußreiches Material für die 
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